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AUSZUG ous dem Beschlussreg¡ster des Stodtrqtes

Offentliche Sitzung vom 15. Moi 2017

TAGESORDNUNG: Stödtische Strqßenverkehrsordnung:
e) Genehmigung e¡nêr Ergönzungsverotdnung

betreffend die Einrichtung e¡nes
Behindertenporkplotzes vor dem Houpteingong der
Poter-Domion-Grundschule und Förderschule im
Heidberg

DER STADTRAT,

Noch Kenntnisnohme des Antroges der Poter-Domion-Grund- und Förderschule
vom 15. Februor 2017 ouf Einrichtung eines Behindertenporkplotzes in
unmittelborer Nöhe der Schule;

Noch Kenntnisnohme des Berichtes der Ortsbesichtigung vom 21, Mörz 2017 im
Beisein von Frou Hezet-Lebrun und Herrn Dümholz, Direktion der Poter-Domion-
Grund-und Föderschule, sowie Herrn Bouer, GeneroldireKor der Stodt Eupen und
Herrn Mqttor, Technischer Dienst der Stodt Eupen zwecks Veronschoulichung der
mö gl ichen Stondo rte des Beh i nde rte n po rkplotzes;

ln Eruvögung, doss es sich empfiehlt, den Behindertenporkplotz vor dem
Houpteingong der Schule, Heidberg Nr. 16, im oberen Bereich der unteren Kiss &
Ride Zone vor der Stroßenverengung einzurichten;

ln Enruortung des günstigen Gutochtens des Polizeikommissors, des
Behindertenbeirotes sowie des Öffentlichen Dienstes der Wollonie;

Aufgrund des Kodex der lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung;

Aufgrund des Geseües über den Stroßenverkehn

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über
den Stroßenverkehr sowie die NuEung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung in der
Boukommission;

beschließt
einstimmig,

die Ergönzungsverordnung betreffend die Einrichtung eines
Behindertenporkplotzes vor dem Houpteingong der Poter-Domion-Grundschule
und Förderschule im Heidberg zu genehmigen und die stödtische
Stroßenverkehrsordnung unter Anwendung folgender Artikel entsprechend
onzupossen:



Artikel 1:

Vor dem Houpteingong der Schule, Heidberg Nr. 16, wird im oberen Bereich der
unteren Kiss & Ride Zone vor der Stroßenverengung ein Behindertenporkplotz
eingerichtet

Artikel 2:
Diese Moßnohme wird konkretisiert durch eine vorschriftsmößige Stroßen-
morkierung sowie durch dos Aufstellen der Verkehrsschilder vom ïyp E9o,
ergönzt durch dos vorschriftsmößige Zusotzschild mit dem intemotionolen
Symbol frir Personen mit Behinderung und einem Zusoüschild Xc mit der
Distonzongobe 7 m.

Artikel 3:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des Kodex der
lokqlen Demokrotie u nd der Deze ntro lisieru n g veröffentl icht

Artikel 4:
Gegenwörtiger Beschluss wird dem Regionolen Minister für Tronsportwesen zur
Genehmigung unterbreitet
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